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Beilage: 

– Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerb-
liche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11. Juli 2019, 
S. 57) 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Am 11. Juli 2019 wurde die Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transpa-
renz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten im Amtsblatt veröf-
fentlicht (ABl. L 186 vom 11. Juli 2019, S. 57). 

Ziel der Verordnung ist es, eine faire und transparente Behandlung gewerblicher 
Nutzer von Online-Plattformen zu gewährleisten, diesen gewerblichen Nutzern 
wirksamere Rechtsbehelfe zur Verfügung zu stellen und ein vorhersehbares und 
innovationsfreundliches Regelungsumfeld für Online-Plattformen zu schaffen. Der 
örtliche Anwendungsbereich erstreckt sich auf Plattformen in- und ausserhalb des 
EWR. 

Inhaltlich führt die Verordnung neue Bestimmungen für Online-Vermittlungs-
dienste und Online-Suchmaschinen ein. Das Spektrum an Pflichten umfasst Vorga-
ben zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), Transparenzanforderungen für 
Rankings und Bestpreisklauseln sowie Bestimmungen zur Einrichtung eines inter-
nen Beschwerdemanagementsystems und Mediationsverfahren. 

Die Verordnung ist in den EU-Mitgliedstaaten am 31. Juli 2019 in Kraft getreten 
und seit dem 12. Juli 2020 in den EU-Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar. 

Die Verordnung befindet sich derzeit im EWR-Übernahmeverfahren und wird nach 
ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen in Liechtenstein unmittelbar anwendbar. 
Eine Umsetzung ist daher grundsätzlich nicht notwendig. Allerdings bedürfen ein-
zelne Bestimmungen der Verordnung einer Durchführung im liechtensteinischen 
Recht.  

Mit dieser Gesetzesvorlage werden insbesondere Klarstellungen in Bezug auf die in 
der Verordnung vorgesehenen Klagemöglichkeiten für Organisationen, Verbände 
oder öffentliche Stellen vor den nationalen Gerichten getroffen, die im nationalen 
Recht bereits im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vorgesehen 
sind. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 
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BETROFFENE STELLEN 

Stabsstelle für Finanzplatzinnovation und Digitalisierung 
Amt für Volkswirtschaft 
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Vaduz, 11. Juli 2023 

LNR 2023-1034 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und An-

trag betreffend die Abänderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG) (Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness 

und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten) zu un-

terbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

Die am 20. Juni 2019 erlassene Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Par-

laments und des Rates zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbli-

che Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (Platform-to-Business; P2B; nachfol-

gend: «die Verordnung») führt neue Vorschriften für Online-Vermittlungsdienste 

(Online-Plattformen) und Online-Suchmaschinen ein. Bei Online-Plattformen han-

delt es sich um Dienste der Informationsgesellschaft, die es gewerblichen Nutzern 

ermöglichen, Konsumenten Waren oder Dienstleistungen anzubieten, indem sie 

die Einleitung direkter Transaktionen zwischen diesen gewerblichen Nutzern und 

Konsumenten vermitteln. Von der Definition umfasst sind neben Online-
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Marktplätzen, Hotelbuchungsportalen und App-Stores auch Vergleichsportale und 

Online-Suchmaschinen. Bekannte Beispiele für derartige Plattformen sind Ama-

zon, Google, eBay, Skyscanner, Booking.com. 

Der Anwendungsbereich der Verordnung ist weit gefasst und umfasst Plattfor-

men, die zum Ziel haben, EWR-Unternehmen und gewerbliche Webseiten mit 

EWR-Konsumenten zu verbinden. Der örtliche Anwendungsbereich beschränkt 

sich folglich nicht auf Plattformen mit Sitz im EWR, sondern es sind auch Plattfor-

men mit Sitz in Drittstaaten von der Verordnung erfasst. Diese Plattformen sind 

für den geschäftlichen Erfolg vieler Unternehmen von entscheidender Bedeutung. 

Insbesondere Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

befinden sich in einer wachsenden Abhängigkeit von diesen zumeist grossen Platt-

formen, verfügen jedoch nicht über ausreichend Verhandlungsmacht, um gegen 

unlautere Verhaltensweisen wirksam vorgehen zu können. 

Mit der Verordnung werden eine faire und transparente Behandlung gewerblicher 

Nutzer von Online-Plattformen gewährleistet und wirksame Rechtsschutzmöglich-

keiten eingerichtet, um den fairen Wettbewerb im Online-Vertrieb zu fördern. Das 

Spektrum an Vorschriften reicht von Vorgaben zu Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen (AGB), Transparenzanforderungen für Rankings und Bestpreisklauseln bis 

zur Einrichtung eines internen Beschwerdemanagementsystems und Mediations-

verfahren.  

Die Verordnung befindet sich derzeit im EWR-Übernahmeverfahren. Sie wird nach 

ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen in Liechtenstein unmittelbar anwendbar 

und verpflichtet die Adressaten unmittelbar. Eine Umsetzung ist daher grundsätz-

lich nicht notwendig. Allerdings bedürfen einzelne Bestimmungen der Verordnung 

einer Durchführung im liechtensteinischen Recht.   
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Die Verordnung sieht keine eigenen Durchsetzungsinstrumente vor, sondern 

überlässt die Verantwortung den EWR-Mitgliedstaaten, die auf nationaler Ebene 

für eine angemessene und wirksame Durchsetzung sorgen müssen. In diesem Zu-

sammenhang ist es erforderlich, effektive Präventionsmechanismen einzurichten, 

durch die die Durchsetzung der Verordnung gewährleistet wird, wobei die EWR-

Mitgliedstaaten auf existierende Instrumente verweisen können. Um diesbezüg-

lich den Vorgaben der Verordnung nachzukommen, sind Anpassungen im UWG1 

erforderlich. 

2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Die Verordnung ist in den EU-Mitgliedstaaten am 12. Juli 2020 in Kraft getreten. In 

Liechtenstein befindet sich die Verordnung derzeit im EWR-Übernahmeverfahren. 

Nach ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen2 wird die Verordnung in Liechten-

stein unmittelbar anwendbar. Einzelne Bestimmungen bedürfen jedoch einer 

Durchführung im nationalen Recht. Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieser Geset-

zesvorlage ist noch nicht absehbar, wann die Verordnung für die EWR/EFTA-Staa-

ten in Kraft treten wird. Diese Gesetzesvorlage dient der Durchführung der Ver-

ordnung in Liechtenstein. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

3.1 Inhalt der Verordnung (EU) 2019/1150 

Die Verordnung führt neue Transparenz- und Informationspflichten für Anbieter 

von Online-Vermittlungsdiensten und Online-Suchmaschinen gegenüber gewerb-

lichen Nutzern ein. Diese befinden sich häufig in einem Abhängigkeitsverhältnis 

                                                      
1 Gesetz vom 22. Oktober 1992 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), LGBl. 1992 Nr. 121. 
2 Abkommen vom 2. Mail 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen), LGBl. 1995 Nr. 

68. 
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und einer schwachen Position gegenüber den zumeist grossen Plattformbetrei-

bern. Die Verordnung sieht insbesondere Pflichten zur Ausgestaltung von Allge-

meinen Geschäftsbedingungen (AGB)3, Transparenz im Zusammenhang mit Ran-

kings von Suchergebnissen4 und die Implementierung von internen Beschwerde-

managementsystemen5 vor. 

Anbieter von Online-Plattformen müssen insbesondere: 

- sicherstellen, dass ihre AGB für gewerbliche Nutzer leicht verständlich und 

leicht zugänglich sind; 

- in den AGB die möglichen Gründe für die Einschränkung, Aussetzung oder 

Beendigung ihrer Dienste benennen; 

- ihre gewerblichen Nutzer grundsätzlich mindestens 15 Tage im Voraus über 

Änderungen der AGB informieren;  

- die Hauptparameter offenlegen, nach welchen das Ranking von Produkten 

und Dienstleistungen in Suchergebnissen erfolgt;6 

- ein internes Beschwerdemanagementsystem für gewerbliche Nutzer ein-

richten und Statistiken über die Wirksamkeit dieser Systeme veröffentli-

chen; 

- mindestens zwei Mediatoren für die aussergerichtliche Streitbeilegung be-

nennen. 

                                                      
3 Art. 3 der Verordnung. 
4 Art. 5 der Verordnung.  
5 Art. 11 der Verordnung. 
6 Die EU-Kommission hat hierzu Leitlinien veröffentlicht, die es den Anbietern erleichtern sollen, die Anforde-

rungen zu erfüllen: Bekanntmachung der EU-Kommission: Leitlinien zur Transparenz des Rankings gemäss 
der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. C 424 vom 8.12.2020). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1208%2801%29
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Nach der Übernahme der Verordnung ins EWR-Abkommen sind die Normadressa-

ten (Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und Anbieter von Online-Suchma-

schinen) unmittelbar verpflichtet, diese Regeln einzuhalten. 

3.2 Anwendungsbereich 

Die Verordnung gilt für Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und Anbieter 

von Online-Suchmaschinen, die Dienstleistungen an gewerbliche Nutzer in einem 

EWR-Mitgliedstaat anbieten, die wiederum ihre Tätigkeit auf Konsumenten im 

Binnenmarkt ausrichten. Relevant für die Eröffnung des Anwendungsbereichs ist 

folglich primär die Ansässigkeit der gewerblichen Nutzer und Konsumenten im 

Binnenmarkt und nicht der Sitz oder die Niederlassung des Betreibers. Folglich 

sind auch Plattformen mit Sitz in Drittstaaten von der Verordnung erfasst. 

3.3 Rechtsdurchsetzung und gesetzlicher Anpassungsbedarf 

Die Verordnung überlässt die Durchsetzungsmechanismen und konkrete Ausge-

staltung der Regelungen und Sanktionen den EWR-Mitgliedstaaten.7 Diese sollen 

Vorschriften über Massnahmen erlassen, die bei Verstössen gegen die Verord-

nung anwendbar sind und deren Umsetzung sicherstellen.8 Die Verordnung gibt 

vor, dass die Massnahmen «wirksam, verhältnismässig und abschreckend» sein 

müssen, lässt jedoch die konkrete Umsetzung in den EWR-Mitgliedstaaten offen. 

Diese können sohin selbst entscheiden, ob eine administrative oder private 

Rechtsdurchsetzung angestrebt wird.  

Weiters sieht die Verordnung vor, dass die EWR-Mitgliedstaaten Klagemöglichkei-

ten für Organisationen, Verbände oder öffentliche Stellen schaffen, die vor den 

nationalen Gerichten auf Einhaltung der Verordnung klagen können. Hintergrund 

                                                      
7 Art. 15 der Verordnung. 
8 Art. 15 Abs. 2 der Verordnung. 
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ist, dass kleinere Marktteilnehmer den Rechtsweg gegen die meist grossen Online-

Plattformen nur selten beschreiten. Durch die Möglichkeit von Verbandsklagen o-

der Klagen durch öffentliche Stellen, soll es gewerblichen Nutzern erleichtert wer-

den, bei Verstössen gegen die Verordnung, gegen Online-Plattformen vorzugehen. 

Das liechtensteinische UWG kennt derartige Klagemöglichkeiten bereits und sieht 

in Art. 10 UWG die Klagelegitimation von Berufs- und Wirtschaftsverbänden, die 

nach den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder 

befugt sind sowie für Konsumentenschutzorganisationen und Vertreter des öf-

fentlichen Rechts vor. 

Die Wahl der Rechtsdurchsetzung in den einzelnen EWR-Mitgliedstaaten zeichnet 

derzeit kein homogenes Bild. Während Frankreich und Italien Registrierungspflich-

ten für Plattformen bei staatlichen Stellen vorsehen und diese entsprechend rigide 

überwachen und sanktionieren, setzen Österreich oder Deutschland vordergrün-

dig auf bereits bestehende zivilrechtliche Instrumente der Rechtsdurchsetzung 

(private enforcement). 

Den Beispielen Österreich und Deutschland folgend, wird auch in Liechtenstein 

eine pragmatische und grössenverträgliche Lösung hinsichtlich der Durchführung 

der Verordnung angestrebt. Daher werden mit der gegenständlichen Gesetzesvor-

lage entsprechende Klarstellungen im UWG vorgenommen. 

4. VERNEHMLASSUNG 

Mit Beschluss vom 25. Oktober 2022 hat die Regierung den Vernehmlassungsbe-

richt betreffend die Abänderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG) (Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness 

und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten) verab-

schiedet und folgenden Organisationen, Institutionen und Verbänden zur Stel-

lungnahme bis zum 24. Januar 2023 übermittelt: 
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• alle Gemeinden 

• Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer 

• Wirtschaftskammer Liechtenstein  

• Liechtensteiner Hotel- und Gastronomieverband 

• Universität Liechtenstein 

Die Gemeinden Ruggell, Vaduz, Planken, Schaan, Triesenberg, Mauren, Triesen, 

Eschen, Balzers, Gamprin haben auf eine inhaltliche Stellungnahme verzichtet. Die 

Wirtschaftskammer Liechtenstein sowie die Liechtensteinische Industrie- und 

Handelskammer haben die Vernehmlassung zur Kenntnis genommen, ohne inhalt-

lich Stellung zu beziehen. Von den übrigen Vernehmlassungsteilnehmern sind 

keine Rückmeldungen eingegangen. 

5. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN UNTER BERÜCK-

SICHTIGUNG DER VERNEHMLASSUNG 

5.1 Allgemeines 

Um den Vollzug der Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Verordnung 

zu gewährleisten, sind die bestehenden Bestimmungen im UWG mit den entspre-

chenden Bestimmungen der Verordnung abzustimmen. 

Das UWG bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse 

aller Beteiligten zu gewährleisten. Grundsätzlich ist jedes täuschende oder in an-

derer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten 

oder Geschäftsgebaren, das das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen 

Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich im Sinne des 

UWG.9 Das liechtensteinische UWG folgt einem funktionalen Ansatz, da bei den 

                                                      
9 Art. 2 Abs. 1 Bst. a UWG. 
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raschen Entwicklungen der wirtschaftlichen Verhältnisse eine Regelung aller Ein-

zelfälle nicht möglich ist.10 So sind «nicht nur Verletzungen der Geschäftsmoral, 

sondern auch Verhaltensweisen, die sich mit dem im Blick auf die Ergebnisse er-

warteten normalen Wettbewerbsverhalten nicht decken, unlauter und wider-

rechtlich»11.  

Aus Gründen der Rechtssicherheit wird mit den Abänderungen klargestellt, dass 

Verstösse gegen die Verpflichtungen aus der Verordnung geeignet sind, den lau-

teren und unverfälschten Wettbewerb zu gefährden, also unlauteres Handeln im 

Sinne des UWG darzustellen. 

Im Rahmen der Vernehmlassung sind keine materiellen Anmerkungen der Ver-

nehmlassungsteilnehmer gemacht worden. Die nachfolgend erläuterten Änderun-

gen im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage sind folglich redaktioneller bzw. le-

gistischer Natur und dienen der Verbesserung der Übersichtlichkeit und Klarheit. 

5.2 Abänderung Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 

Zu Art. 1 Abs. 2 Bst. d – Zweck 

Mit Bst. d wird klargestellt, dass das Gesetz auch der Durchführung der Verord-

nung dient. Seit dem 1. Februar 2021 erfolgt die Kundmachung des verbindlichen 

Wortlauts von EWR-Rechtsvorschriften durch eine vereinfachte Publikation und 

einen direkten Verweis auf das Amtsblatt der Europäischen Union (ABl.). Die Be-

zugnahme auf die Verordnung in Art. 1 Abs. 2 Bst. d erfolgt deshalb neu in verkürz-

ter Form. Der Volltitel der Richtlinie sowie deren Fundstelle im ABl. finden sich in 

der entsprechenden Fussnote. 

                                                      
10 BuA 1992/71 vom 9. September 1992, S. 6 f. 
11 BuA 1992/072, S. 7. 



15 

Zu Art. 1a Abs. 1 Bst. r bis v und Abs. 2 – Begriffe und Bezeichnungen  

Die vorgesehenen Anpassungen der Begriffsdefinitionen dienen der Einführung 

von Begriffsbestimmungen, die aus der Verordnung übernommen werden. Dies 

soll dem Rechtsanwender die Anwendung des Gesetzestextes erleichtern und zum 

besseren Verständnis beitragen. 

Ebenso wird die Reihenfolge der Begriffsdefinitionen an diejenige der Verordnung 

angepasst. Dies trägt zu einer besseren Übersichtlichkeit des Gesetzes und besse-

ren Lesbarkeit durch den Rechtsanwender bei. Dementsprechend ändert sich im 

Vergleich zum Vernehmlassungsbericht die Zuordnung der Begriffe zu den einzel-

nen Buchstaben. 

Mit Bst. r (Bst. t der Vernehmlassungsvorlage) wird der Begriff «gewerblicher Nut-

zer» aus der Verordnung in das UWG aufgenommen und klargestellt, dass es sich 

hierbei um Privatpersonen oder juristische Personen handelt, die für Zwecke ihrer 

gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit, Konsu-

menten, über Online-Vermittlungsdienste, Waren oder Dienstleistungen anbie-

ten. 

Um die Verwendung einheitlicher Begriffe im UWG zu gewährleisten, wird in Ab-

weichung zu der Definition des Art. 2 Ziff. 4 der Verordnung der Begriff «Konsu-

ment» und nicht der Begriff «Verbraucher» verwendet. Dies gilt, neben dem Bst. r, 

auch für die Bst. u und v, in welchen ebenfalls der Begriff «Konsument» verwendet 

wird. 

Mit Bst. s (Bst. r der Vernehmlassungsvorlage) wird der Begriff «Anbieter von On-

line-Vermittlungsdiensten» aus der Verordnung in das UWG aufgenommen und 

klargestellt, dass dies jede natürliche oder juristische Person ist, die gewerblichen 

Nutzern Online-Vermittlungsdienste im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung be-

reitstellt oder zur Bereitstellung anbietet. 
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Mit Bst. t wird der Begriff «Online-Suchmaschine» aus der Verordnung in das UWG 

aufgenommen und klargestellt, dass es sich hierbei um einen digitalen Dienst han-

delt, der es den Nutzern ermöglicht, in Form eines Stichworts, einer Sprachein-

gabe, einer Wortgruppe oder einer anderen Eingabe, Anfragen einzugeben, um 

prinzipiell auf allen Webseiten oder auf allen Webseiten in einer bestimmten Spra-

che eine Suche zu einem beliebigen Thema vorzunehmen und Ergebnisse in einem 

beliebigen Format angezeigt zu bekommen, über die sie Informationen im Zusam-

menhang mit dem angeforderten Inhalt finden können. 

Um den Gleichlaut der Definitionen im UWG und in der Verordnung sicherzustellen, 

wird in Bst. t in Abweichung zur Vernehmlassungsvorlage (vormalig Bst. s) der Be-

griff «Online-Suchmaschine» im Singular verwendet. 

Mit Bst. u wird der Begriff «Anbieter von Online-Suchmaschinen» aus der Verord-

nung in das UWG aufgenommen und klargestellt, dass es sich um eine natürliche 

oder juristische Person handelt, die Konsumenten Online-Suchmaschinen bereit-

stellt oder zur Bereitstellung anbietet. 

Mit Bst. v (Bst. u der Venehmlassungvorlage) wird der Begriff «Nutzer mit Unter-

nehmenswebseite» aus der Verordnung in das UWG aufgenommen und klarge-

stellt, dass es sich um natürliche oder juristische Personen handelt, die über eine 

Online-Schnittstelle, d. h. über eine Software (darunter Webseiten oder Teile da-

von und Anwendungen, einschliesslich mobiler Anwendungen) und für Zwecke im 

Zusammenhang mit ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder be-

ruflichen Tätigkeit, Konsumenten Waren oder Dienstleistungen anbieten. 

Wie bereits erwähnt wird abweichend von der Vernehmlassungsvorlage die Rei-

henfolge der Begriffsdefinitionen an diejenige der Verordnung angepasst. Dies 

trägt zu einer besseren Übersichtlichkeit des Gesetzes und besseren Lesbarkeit 

durch den Rechtsanwender bei. Um ebendiese Zwecke zu verfolgen, wird die 
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Definition «Anbieter von Online-Suchmaschinen» ebenfalls aus der Verordnung in 

das UWG übernommen. Um der Reihenfolge in der Verordnung zu folgen, wird 

diese Definition als Bst. u eingefügt, womit die Definition des Begriffs «Nutzer mit 

Unternehmenswebseite» sich neu in Bst. v wiederfindet. 

In Abs. 2 wird klargestellt, dass ergänzend die Begriffsbestimmungen der Verord-

nung Anwendung finden. 

Zu Art. 3 Bst. o – Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden und anderes wider-

rechtliches Verhalten 

Mit Bst. o wird die demonstrative Aufzählung von unlauteren Verhaltensweisen 

ergänzt. Durch diese Erweiterung wird klargestellt, dass Verstösse gegen die Ver-

pflichtungen gemäss Art. 3 bis 12 der Verordnung geeignet sind, den leistungsge-

rechten Wettbewerb zu gefährden und folglich als unlauter im Sinne von Art. 3 

UWG gelten. 

Der Wortlaut der Bestimmung, wie er in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen 

war, könnte dazu führen, dass dieser so interpretiert wird, dass mehrere Online-

Vermittlungsdienste gleichzeitig mit mindestens einer Online-Suchmaschine ange-

boten werden müssen und dies gleichzeitig gegenüber gewerblichen Nutzern und 

Nutzern mit Unternehmenswebseiten erfolgen muss. Die Regierung möchte hierzu 

klarstellen, dass nicht mehrere Dienste gleichzeitig angeboten werden müssen, um 

unlauteres Handeln begründen zu können, sondern es ausreichend ist, wenn ein 

Dienst gegenüber gewerblichen Nutzern oder Nutzern mit Unternehmenswebseite 

angeboten wird.  

Mit der Verwendung des Plurals «Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten» und 

«Anbieter von Online-Suchmaschinen» wird den Definitionen in der Verordnung 

gefolgt. Dies soll jedoch nicht dahingehend ausgelegt werden, dass mehrere 
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Dienste gleichzeitig angeboten werden müssen, um als Anbieter im Sinne von Art. 

3 Bst. o zu qualifizieren. Ausreichend ist die Erbringung eines Dienstes. 

Zu Art. 10 Abs. 4 – Klagen von Kunden und Organisationen 

In Abs. 4 wird die Berechtigung zur Klageerhebung von Verbänden und Organisa-

tionen der anderen Mitgliedstaaten konkretisiert. Die EU-Mitgliedstaaten können 

bei der EU-Kommission Organisationen, Verbände und öffentliche Stellen benen-

nen, die zur Klageerhebung berechtigt sind. Die EU-Kommission führt eine Liste 

dieser Organisationen, Verbände und öffentlichen Stellen. Für die EWR/EFTA-

Staaten soll die EFTA-Überwachungsbehörde (ESA) eine entsprechende Liste füh-

ren und diese an die EU-Kommission weiterleiten. Diese Liste soll gemeinsam mit 

der Liste der EU-Kommission veröffentlicht werden. Daher können die EWR/EFTA-

Staaten der ESA diejenigen Organisationen, Verbände und öffentliche Stellen be-

kannt geben, die zur Klageerhebung berechtigt sind. Der neue Art. 10 Abs. 4 UWG 

sieht vor, dass bei einem Verstoss gegen die Verordnung Klagen von den in dieser 

Liste genannten Organisationen, Verbänden oder öffentlichen Stellen erhoben 

werden können, sofern die von der Einrichtung geschützten Interessen in diesen 

Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden und der Ursprung des Verstosses in Liech-

tenstein liegt. 

Zu Art. 15a – Übermittlung von Urteilen 

Der gegenständliche Artikel wurde nach der Vernehmlassung neu eingefügt. Damit 

soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass in der Verordnung Mechanis-

men des Informationsaustauschs zu konkreten Fällen vorgesehen sind. Die EU-

Kommission überwacht die Auswirkungen der Verordnung und sammelt hierzu In-

formationen. In diesem Zusammenhang sieht Art. 16 der Verordnung vor, dass die 

EU-Mitgliedstaaten die EU-Kommission unterstützen, indem sie auf Anfrage alle 

einschlägigen gesammelten Informationen, auch zu konkreten Fällen, übermitteln. 

Die EWR/EFTA-Staaten übermitteln diese Informationen auf Anfrage der EFTA-
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Überwachungsbehörde (ESA). Um solchen Anfragen zeitnah nachkommen zu kön-

nen, sollen einschlägige Urteile an das Amt für Volkswirtschaft weitergeleitet wer-

den. Da auch in Bereichen des Lauterkeitsrechts, ausserhalb des Anwendungsbe-

reichs der Verordnung, derartige Mechanismen des Informationsaustauschs vor-

gesehen sind, soll die Übermittlung von Urteilen generell auf Entscheidungen be-

treffend das UWG erstreckt werden.  

6. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Die Vorlage wirft keine verfassungsrechtlichen Fragen auf. 

7. AUSWIRKUNGEN AUF VERWALTUNGSTÄTIGKEIT, RESSOURCENEINSATZ 

UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

7.1 Neue und veränderte Kernaufgaben 

Mit der Abänderung des UWG werden keine bisherigen Kernaufgaben grundle-

gend verändert, noch werden neue Kernaufgaben begründet oder können bishe-

rige Kernaufgaben aufgegeben werden. 

7.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und räumliche Auswirkungen 

Die Regierung geht davon aus, dass diese Umsetzung ohne zusätzliche personelle 

und finanzielle Ressourcen erfolgen wird. Organisatorische oder räumliche Aus-

wirkungen sind ebenfalls nicht zu erwarten.  

7.3 Betroffene UNO-Nachhaltigkeitsziele und Auswirkungen auf deren Um-

setzung 

Betroffenes 

Ziel 

Relevante 

Unterziele 

Zu erwartende Auswirkungen durch die  

Regierungsvorlage 
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SDG 9 

Industrie, 

Innovation und 

Infrastruktur 

9.1 Durch die Stärkung der Rechte gewerblicher 

Nutzer von Online-Plattformen und Online-

Suchmaschinen wird der faire Wettbewerb 

gefördert und folglich die Innovationskraft im 

Bereich der Plattform-Ökonomie gestärkt und 

die Gleichberechtigung der Nutzer unter-

stützt. 

SDG 8 

Menschenwür-

dige Arbeit und 

Wirtschafts-

wachstum 

8.3 Die Verordnung zielt auf eine Stärkung der Po-

sition gewerblicher Nutzer von Online-Platt-

formen und Online-Suchmaschinen ab. Durch 

die Verbesserung der Rahmenbedingungen 

für kleinere Marktteilnehmer, werden die In-

novationskraft und das Wachstum von KMU 

begünstigt. 

7.4 Evaluation 

Die Gesetzesvorlage hat keine Auswirkungen nach Ziff. 7.1 und 7.2, weshalb eine 

diesbezügliche Evaluation hinfällig ist. Es ist zu erwarten, dass sich die Umsetzung 

des Vorhabens auf SDG 9 und 8 positiv auswirken wird. 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und die 

beiliegende Gesetzesvorlage in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Dr. Daniel Risch 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Gesetzes gegen den unlauteren  

Wettbewerb (UWG) 

 

 Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Oktober 1992 gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG), LGBl. 1992 Nr. 121, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 2 Bst. d 

2) Es dient zudem der Umsetzung bzw. Durchführung folgender EWR-

Rechtsvorschriften: 

d)  Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transparenz für 

gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten12. 

                                                      
12 Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung 

von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 
11.7.2019, S. 57) 
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Art. 1a Abs. 1 Bst. r bis v und Abs. 2 

1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet: 

r)  "gewerblicher Nutzer": jede im Rahmen einer geschäftlichen oder berufli-

chen Tätigkeit handelnde Privatperson oder jede juristische Person, die über 

Online-Vermittlungsdienste und für Zwecke im Zusammenhang mit ihrer ge-

werblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit Kon-

sumenten Waren oder Dienstleistungen anbietet; 

s)  "Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten": jede natürliche oder juristi-

sche Person, die gewerblichen Nutzern Online-Vermittlungsdienste im Sinne 

von Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 2019/1150 bereitstellt oder zur Bereit-

stellung anbietet; 

t)  "Online-Suchmaschine": ein digitaler Dienst, der es Nutzern ermöglicht, in 

Form eines Stichworts, einer Spracheingabe, einer Wortgruppe oder einer 

anderen Eingabe Anfragen einzugeben, um prinzipiell auf allen Webseiten 

oder auf allen Webseiten in einer bestimmten Sprache eine Suche zu einem 

beliebigen Thema vorzunehmen und Ergebnisse in einem beliebigen Format 

angezeigt zu bekommen, über die sie Informationen im Zusammenhang mit 

dem angeforderten Inhalt finden können; 

u) "Anbieter von Online-Suchmaschinen": eine natürliche oder juristische Per-

son, die Konsumenten Online-Suchmaschinen bereitstellt oder zur Bereit-

stellung anbietet; 

v) "Nutzer mit Unternehmenswebseite": eine natürliche oder juristische Per-

son, die über eine Online-Schnittstelle, d. h. über eine Software (darunter 

Webseiten oder Teile davon und Anwendungen, einschliesslich mobiler An-

wendungen) und für Zwecke im Zusammenhang mit ihrer gewerblichen, 
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geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit Konsumenten 

Waren oder Dienstleistungen anbietet. 

2) Im Übrigen finden die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 2005/29/EG, 

der Verordnung (EU) 2018/302 sowie der Verordnung (EU) 2019/1150 ergänzend 

Anwendung. 

Art. 3 Bst. o 

Unlauter handelt insbesondere, wer 

o)  als Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten oder als Anbieter von Online-

Suchmaschinen gegenüber gewerblichen Nutzern oder Nutzern mit Unter-

nehmenswebseite gegen die einschlägigen Verpflichtungen nach Art. 3 bis 

12 der Verordnung (EU) 2019/1150 verstösst. 

Art. 10 Abs. 4 

4) Liegt der Ursprung eines Verstosses gegen Art. 3 bis 12 der Verordnung 

(EU) 2019/1150 in Liechtenstein, so kann der Anspruch auf Unterlassung auch von 

jeder im Verzeichnis nach Art. 14 Abs. 6 der Verordnung (EU) 2019/1150 aufge-

führten Einrichtung eines anderen EWR-Mitgliedstaats geltend gemacht werden, 

sofern die von dieser Einrichtung geschützten Interessen in diesem Mitgliedstaat 

beeinträchtigt werden. 

Art. 15a 

Das Gericht übermittelt dem Amt für Volkswirtschaft rechtskräftige Urteile. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1150 in das 

EWR-Abkommen in Kraft. 
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 Amtsblatt der Europäischen Union

 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident

 

Im Namen des Rates 

Der Präsident
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